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Executive Summary  
 
 Die Europäische Kommission (KOM) hat den befris-

teten Beihilferahmen bis zum 30. Juni 2022 verlän-
gert.  

 
 Im Zuge der Verlängerung hat die KOM verschie-

dene Änderungen des befristeten Beihilferahmens 
vorgenommen. Die KOM hat u.a. den Höchstsatz an 
Beihilfen, die auf Grundlage des befristeten Beihil-
ferahmens einem Unternehmen gewährt werden 
können, von 1,8 Mio. EUR auf 2,3 Mio. EUR und die 
maximale Fixkostenhilfe von 10 Mio. EUR auf 12 
Mio. EUR angehoben.  

 
 Die KOM hat zudem zwei neue Beihilfeinstrumente 

eingeführt. Zum einen können Mitgliedstaaten pri-
vate Investitionen fördern, insbesondere solche, 
welche die Digitalisierung und den Klimaschutz vo-
rantreiben. Zum anderen können sie Anreize für pri-
vate Investoren setzen, stärker in kleine und mittel-
ständische Unternehmen zu investieren, um deren 
Finanzsituation zu verbessern.  

 
 
 
 

                                                                 
1 Pressemitteilung der KOM vom 18. November 2021; die konsolidierte 
Fassung des befristeten Beihilferahmens ist auf der Internetseite der Eu-
ropäischen Kommission abrufbar.  
2 Zu den Einzelheiten siehe Gniechwitz/Feller, GSK Update „COVID-19: 
Vorübergehender Beihilferahmen der Europäischen Kommission zur Un-
terstützung der Wirtschaft“ vom 20.03.2020.  

 
Die KOM hat am 18. November 2021 den befristeten  
Beihilferahmen bis zum 30. Juni 2022 verlängert.1 Neben 
Änderungen bestehender Beihilfemaßnahmen hat die 
KOM zwei neue Beihilfeinstrumente eingeführt.  
 
1. Der befristete Beihilferahmen 
 
Als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie hatte die Euro-
päische Kommission am 19. März 2020 erstmals den be-
fristeten Beihilferahmen (orig. „Temporary Framework 
for State aid measures to support the economy in the cur-
rent COVID-19 outbreak“) erlassen2 und im Nachgang 
mehrfach geändert und erweitert – zuletzt am 28. Januar 
2021.  
 
Auf Grundlage des befristeten Beihilferahmens können 
Mitgliedstaaten unter vereinfachten Bedingungen gezielt 
staatliche Beihilfen gewähren, um die Wirtschaft in der 
Corona-Krise zu unterstützen. Möglich sind u.a. direkte 
Zuschüsse, Steuervorteile, vergünstigte staatliche Garan-
tien für Darlehen, vergünstigte Zinssätze öffentlicher Kre-
ditgeber sowie Beihilfen zugunsten Kreditnehmern priva-
ter Banken. Seit März 2020 genehmigte die KOM mehr als 
650 Corona-Beihilfen (Einzelbeihilfen und Beihilferege-
lungen) mit einem Volumen von über 3 Billionen EUR – 
viele davon auf Grundlage des befristeten Beihilferah-
mens.3  

3 Vgl. Pressemitteilung der KOM vom 30. September 2021; eine konkrete 
Aufstellung der Beihilfen, die aufgrund des befristeten Beihilferahmens 
erlassen worden sind, findet sich im Factsheet – List of Member State 
Measures approved under Articles 107(2)b, 107(3)b and 107(3)c TFEU 
and under the State Aid Temporary Framework. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6092
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/coronavirus/temporary-framework_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/coronavirus/temporary-framework_en
https://www.gsk.de/de/covid-19-voruebergehender-beihilferahmen-der-europaeischen-kommission-zur-unterstuetzung-der-wirtschaft/
https://www.gsk.de/de/covid-19-voruebergehender-beihilferahmen-der-europaeischen-kommission-zur-unterstuetzung-der-wirtschaft/
https://www.gsk.de/de/covid-19-voruebergehender-beihilferahmen-der-europaeischen-kommission-zur-unterstuetzung-der-wirtschaft/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/%20detail/de/ip_21_4948
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/coronavirus/temporary-framework_de


 

2 

COVID-19: Verlängerung des befristeten  
Beihilferahmens der Europäischen Kommission 

 30.11.2021 
 

2. Die Verlängerung des befristeten Beihilferahmens  
 
Der befristete Beihilferahmen in seiner jetzigen Fassung 
läuft am 31. Dezember 2021 aus. Die Corona-Pandemie 
ist aber – trozt einer anhaltenden Erholung der europäi-
schen Wirtschaft – noch nicht beendet. Die KOM verlän-
gert daher den befristeten Beihilferahmen bis zum 30. 
Juni 2022.  
 
Die auf 6 Monate befristete Verlängerung soll es ermögli-
chen, die seit eineinhalb Jahren anhaltenden Krisenmaß-
nahmen schrittweise und koordiniert auslaufen zu lassen. 
Hierdurch erhalten Mitgliedstaaten und Unternehmen 
Zeit, sich an das Auslaufen der Förderungen anzupassen. 
Es wird vermieden, dass Unternehmen, die derzeit noch 
von der Krise betroffen sind, durch einen plötzlichen 
Wegfall staatlicher Förderung in wirtschaftliche Schwie-
rigkeiten geraten (sog. „cliff-edge effects“). Dabei wird si-
chergestellt, dass einheitliche Wettbewerbsbedingungen 
im Binnenmarkt gewahrt bleiben.4  
 
Durch die Verlängerung des befristeten Beihilferahmens 
können Beihilfen bis zum 30. Juni 2022 gewährt werden. 
Dies gilt für die Gewährung von Darlehensbürgschaften 
(Ziffer 25 lit. c), Zinsvergünstigungen für Darlehen (Ziffer 
27 lit. c und d), Beihilfen für COVID-19-relevante For-
schung und Entwicklung (Ziffer 35 lit. a), Investitionsbei-
hilfen für das Testen und Hochskalieren von Infrastruktu-
ren (Ziffer 37 lit. b), Investitionsbeihilfen für die Herstel-
lung von COVID-19-relevanten Produkten (Ziffer 39 lit b), 
Steuerstundungen und/oder der Stundung von 
                                                                 
4 Pressemitteilung der KOM vom 18. November 2021.  

Sozialversicherungsbeiträgen (Ziffer 41), Lohnkostenzu-
schüssen für Arbeitnehmer zur Vermeidung von Entlas-
sungen (Ziffer 43 lit. c), Rekapitalisierungsmaßnahmen 
(Ziffer 48) und für die Gewährung von Beihilfen für unge-
deckte Fixkosten (Ziffer 87 lit. a). Ferner müssen die Mit-
gliedstaaten der KOM erst am 30. Juni 2022 eine Liste mit 
den Maßnahmen vorlegen, die sie aufgrund des befriste-
ten Beihilferahmens – oder aufgrund von Regelungen, die 
wegen des befristeten Beihilferahmens genehmigt wor-
den sind – erteilt haben (Ziffer 105).  
 
3. Änderungen bisheriger Regelungen 
 
Die KOM änderte des Weiteren einzelne Regelungen des 
befristeten Beihilferahmens:  
 
Höchstsatz: Bislang durfte ein Unternehmen aufgrund 
des befristeten Beihilferahmens maximal 1,8 Mio. EUR er-
halten. Die KOM hat diese Obergrenze auf 2,3 Mio. EUR 
angehoben (Ziffer 22 lit. a). Daneben dürfen aber – wie 
bislang auch – zusätzlich De-minimis-Beihilfen von bis zu 
200.000 EUR in drei Jahren gewährt werden. Die Höchst-
werte wurden zudem im Fischereibereich von 270.000 
EUR auf 345.000 EUR und im Landwirtschaftsbereich von 
225.000 EUR auf 290.000 EUR angehoben (Ziffer 23 lit. a).  

 
Fixkostenhilfe: Daneben können Unternehmen Beihilfen 
zur Deckung ihrer Fixkosten gewährt werden. Die KOM 
hat die Höhe der maximal zulässigen Fixkostenhilfe von 10 
Mio. EUR auf 12 Mio. EUR angehoben (Ziffer 87 lit. d).  

 
Eigenbeitrag zu Restrukturierungskosten: Beihilfen für 
die Rettung und Umstrukturierung eines Unternehmens 
dürfen maximal 50 % der Restrukturierungskosten betra-
gen. Das Unternehmen hat gemäß der Ziffern 62-64 der 
Leitlinien für Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen5 
einen Eigenbeitrag von mindestens 50 % der Restruktu-
rierungskosten zu tragen. Durch Ziffer 14bis des befriste-
ten Beihilferahmens dürfen Rettungs- und Umstrukturie-
rungsbeihilfen auch gewährt werden, wenn das Unter-
nehmen einen geringeren Eigenbeitrag leistet.  

 

5 Leitlinien der Europäischen Kommission für staatliche Beihilfen zur Ret-
tung und Umstrukturierung nichtfinanzieller Unternehmen in Schwierig-
keiten vom 31. Juli 2014 (2104/C 249/01).  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6092
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Einmaligkeit von Rettungs- und Umstrukturierungsbei-
hilfen: Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen dürfen 
einem Unternehmen nur einmal gewährt werden und 
sind ausgeschlossen, wenn sich das Unternehmen in der 
Vergangenheit bereits einmal in Schwierigkeiten befun-
den hatte, Ziffern 70-72 der Leitlinien für Rettungs- und 
Umstrukturierungsbeihilfen. Gemäß Ziffer 14bis des be-
fristeten Beihilferahmens dürfen einem Unternehmen 
Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen auch gewährt 
werden, wenn es solche in der Vergangenheit bereits er-
halten hat, sofern die erneute wirtschaftliche Notlage des 
Unternehmens auf der Corona-Krise beruht.  
 
Umwandlung von Beihilfen: Beihilfen in Form von rück-
zahlbaren Vorschüssen, Bürgschaften, Darlehen oder 
sonstige zurückzuzahlende Beihilfen, die auf Grundlage 
des befristeten Beihilferahmens gewährt worden sind, 
können in andere Beihilfeformen (z.B. Zuschüsse) umge-
wandelt werden (Ziffer 23ter, 87bis). Die hierfür bislang 
geltende Frist des 31. Dezember 2022 wurde bis zum 30. 
Juni 2023 verlängert. Erforderlich für die Umwandlung ist 
eine solide wirtschaftliche Einzelfallanalyse und die Um-
wandlung darf nicht zu einer Erhöhung des ursprünglich 
gewährten Darlehensbetrages führen. Letztlich sind die 
spezifischen Bedingungen der Beihilfeform, in die umge-
wandelt werden soll, einzuhalten. Dies betrifft insbeson-
dere die Mindestkreditrisikomargen und die maximale 
Laufzeit (Ziffer 27ter). 
 
Kurzfristige Exportkreditversicherungen: Beihilfen in 
Form von Exportkreditversicherungen dürfen nur für Risi-
ken gewährt werden, die nicht marktfähig sind (Ziffer 13 
der Mitteilung der KOM über Exportkreditversichungen6). 
Bis zum 31. März 2022 betrachtet die KOM wirtschaftliche 
und politische Exportrisiken in EU-Mitgliedstaaten, Aust-
ralien, Kanada, Island, Japan, Neuseeland, Norwegen, der 
Schweiz und den USA als nicht marktfähig und lässt daher 
für Exporte in diese Länder Beihilfen in Form von kurzfris-
ten Exportversicherungen zu.  
 

 

                                                                 
6 Mitteilung der Kommission an die Mitgliedstaaten zur Anwendung der 
Artikel 107 und 108 des Vertrages über die Arbeitsweise der 

Rekapitalisierungsmaßnahmen: Sofern ein Unterneh-
men aufgrund von COVID-19 Rekapitalisierungsbeihilfen 
erhalten und noch nicht vollständig zurückgezahlt hat, 
darf es u.a. nur obligatorische Kupon- und Zinszahlungen 
leisten (Ziffer 77). Die KOM gewährt hiervon eine Aus-
nahme und lässt für hybride Kapitalinstrumente (die Ei-
genschaften von Eigen- und Fremdkapital aufweisen – 
mezzanine Finanzierung) auch nicht obligatorische Zah-
lungen zu. Die Ausnahme gilt für hybride Kapitalinstru-
mente, die ab dem 18. November 2021 begeben werden 
und für frühere Rekapitalisierungsmaßnahmen, die mit 
der Genehmigung der Kommission gewährt wurden.  
 
4. Neue Beihilfeinstrumente 
 
Neben Verlängerung und Änderung des befristeten Bei-
hilferahmens hat die KOM zwei neue Beihilfeinstrumente 
eingeführt, mit denen die Erholung der Wirtschaft nach-
haltig unterstützt werden soll.  
 
4.1. Investitionsfördermaßnahmen  
 
Die Pandemie hat eine große Investitionslücke hinterlas-
sen. Um diese zu schließen, sind private Investitionen er-
forderlich. Die Investitionen sollen zu einer nachhaltigen 
Erholung der Wirtschaft und einer nachhaltigen Wirt-
schaft selbst führen. Daher sollen insbesondere Investiti-
onen gefördert werden, die den Klimaschutz und die Digi-
talisierung betreffen und somit den „grünen und digitalen 
Wandel“ voranbringen.7 Aus diesem Grund dürfen die 
Umweltziele des Art. 17 der VO (EU) 2020/852 nicht er-
heblich beeinträchtigt werden. Die Mitgliedstaaten kön-
nen daher Anreize für private Investitionen setzen und 
diese fördern. Die KOM hält derartige Investitionsförder-
maßnahmen gemäß § 107 Abs. 3 litb. c AEUV unter fol-
genden Voraussetzungen für mit dem Binnenmarkt ver-
einbar (Ziffer 88 ff.):  
 
 Die Investitionsbeihilfen dürfen nur auf Grundlage ei-

ner Beihilferegelung gewährt werden. Einzelbeihilfen 
sind unzulässig.  
 

Europäischen Union auf die kurzfristige Exportkreditversicherung vom 
19. Dezember 2012 (2012/C 392/01).  
7 Pressemitteilung der KOM vom 18. November 2021. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6092
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 Ein Unternehmen darf grundsätzlich nur Beihilfen in 
Höhe von maximal 1 % des Budgets der Beihilferege-
lung erhalten. Die Förderung eines Unternehmens 
darf dabei insgesamt 10 Mio. EUR nicht übersteigen.  

 
 Die Mitgliedstaaaten dürfen maximal 15 % (bei klei-

nen Unternehmen 35 % und bei sonstigen KMU 20 %) 
der beihilfefähigen Kosten fördern (Beihilfenintensi-
tät).  

 
 Gefördert werden dürfen nur die Kosten für Investi-

tionen in materielle und immaterielle Vermögens-
werte. Grunderwerbskosten können nur insoweit be-
rücksichtigt werden, als sie Teil einer Investition zur 
Herstellung von Waren oder zur Erbringung von 
Dienstleistungen sind. Finanzinvestitionen dürfen 
nicht gefördert werden. 
 

 Die Förderung kann in Form von zurückzuzahlenden 
(z.B. Darlehen) und nicht zurückzuzahlenden Beihil-
fen (z.B. Zuschüsse, Steuererzuschüssen und -stun-
dungen, Zinsvergünstigungen oder Bürgschaften) ge-
währt werden. Bei rückzahlbaren Förderungen darf 
die Laufzeit 8 Jahre nicht übersteigen.  
 

In Ergänzung hierzu bestehen Sonderregelungen für För-
dergebiete und Bürgschaften. Bei Investitionen in Förder-
gebieten dürfen die Förderquote und der maximale För-
derbetrag von 10 Mio. EUR um die in der regionalen För-
dergebietskarte enthaltenen Werte erhöht werden. So-
fern eine Beihilferegelung ausschließlich Bürgschaften, 
Darlehen oder sonstige rückzahlbare Beihilfen enthält, 
dürfen einem Unternehmen Beihilfen bis zu 15 Mio. EUR 
gewährt und bis zu 30 % der förderfähigen Kosten ersetzt 
werden. Beihilfen in Form von Bürgschaften dürfen dabei 
maximal für 90 % der Darlehenssumme abgegeben wer-
den, wenn Verluste gleichmäßig zwischen Staat und Kre-
ditinstitut verteilt werden. Sofern Verluste vorrangig vom 
Staat zu tragen sind und nur nachrangig von Kreditinstitu-
ten, dürfen die Bürgschaften nur maximal 35 % der Darle-
henssumme besichern.  
 

                                                                 
8 Art. 2 Abs. 18 VO (EU) 651/2014.  

Die Investitionsbeihilfen können auf bestimmte Wirt-
schaftsbereiche begrenzt werden, die für die wirtschaftli-
che Erholung besonders wichtig sind. Dies darf aber nicht 
dazu führen, dass nur eine geringe Zahl von Unternehmen 
gefördert wird. Die Investitionsbeihilfen können mit an-
deren Beihilfen aufgrund des befristeten Beihilferah-
mens, mit regionalen Investitionsbeihilfen, De-minimis-
Beihilfen und Beihilfen aufgrund der Allgemeinen Grup-
penfreistellungsverordnung kombiniert werden. Hier-
durch können faktisch bis zu 100 % der beihilfefähigen 
Kosten gefördert werden. Die Förderung darf 100 % der 
beihilfefähigen Kosten aber nicht übersteigen. Eine Kom-
bination mit anderen Beihilfeinstrumenten, die die De-
ckung einer Finanzierungslücke ermöglichen, ist folglich 
ausgeschlossen. Die geförderten Unternehmen dürfen 
sich zudem am 31. Dezember 2019 nicht in Schwierigkei-
ten8 befunden haben. Erforderlich für die Gewährung von 
Investitionsbeihilfen ist ferner, dass ein schriftlicher För-
derantrag gestellt worden ist, bevor mit der Ausführung 
des Investitionsvorhabens begonnen worden ist. 
 

Der zeitliche Rahmen, in dem Investitionsfördermaßnah-
men gewährt werden können, geht über die verlängerte 
Geltungsdauer des befristeten Beihilferahmens hinaus. 
Die Investitionsbeihilfen können – anders als die übrigen 
Beihilfen aufgrund des befristeten Beihilferahmens – 
nicht nur bis zum 30. Juni 2022, sondern bis zum 31. De-
zember 2022 gewährt werden. Beihilfen für Investitionen, 
die vor dem 1. Februar 2020 getätigt worden sind, sind 
allerdings ausgeschlossen.  
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Letztlich erweitert die KOM für Investitionsfördermaß-
nahmen die Regelungen der Leitlinien für Umweltschutz- 
und Energiebeihilfen9 und des Unionsrahmens für For-
schungs- und Entwicklungsbeihilfen10 (Ziffer 97). Um eine 
nachhaltige Erholung der Wirtschaft zu unterstützen, 
können die Mitgliedstaaten nicht nur auf Grundlage des 
befristeten Beihilferahmens Beihilfen gewähren. Der be-
fristete Beihilferahmen ist nur eine Ergänzung des beste-
henden Beihilfensystems. Insofern können die Mitglied-
staaten derartige Investitionsbeihilfen auch weiterhin auf 
Grundlage der bestehenden Leitlinien, Mitteilungen und 
Verordnungen erlassen – insbesondere aufgrund der Leit-
linien für Umweltschutz- und Energiebeihilfen und des 
Unionsrahmens für Forschungs- und Entwicklungsbeihil-
fen.  
 
Auf Grundlage der Leitlinien und des Unionsrahmens kön-
nen Beihilferegelungen erlassen werden und auf Grund-
lage der Beihilferegelung können anschließend Einzelbei-
hilfen gewährt werden. Derartige Einzelbeihilfen müssen 
grundsätzlich nicht gesondert bei der KOM angemeldet 
werden. Eine Notifizierungspflicht gemäß Art. 108 Abs. 3 
AEUV besteht nur ausnahmsweise, wenn die Einzelbeihil-
fen gewisse festgesetzte Schwellenwerte überschreiten. 
Um eine schnelle Erholung der Wirtschaft zu fördern, dür-
fen diese Grenzwerte für anmeldepflichtige Einzelanmel-
dungen vorübergehend um bis zu 50 % überschritten wer-
den. Für Umweltschutz- und Energiebeihilfen11 etwa be-
deutet dies, dass Investitionsbeihilfen bis zu 22,5 Mio. 
EUR (statt 15 Mio. EUR) oder Beihilfen für Energieinfra-
strukturen 75 Mio. EUR (statt  
50 Mio. EUR) ohne Einzelanmeldung gewährt werden 
können. Dies gilt jedoch nur, wenn:  
 
 die Schwellenwerte um maximal 50 % überschritten 

werden,  
 

 die restlichen Bestimmungen der Leitlinien oder des 
Unionsrahmens eingehalten werden,  

 

                                                                 
9 Leitlinien der Kommission für staatliche Umweltschutz- und Energie-
beihilfen 2014-2020 vom 28. Juni 2014 (2014/C 200/01).  
10 Unionsrahmen der Kommission für staatliche Beihilfen zur Förderung 
von Forschung, Entwicklung und Innovation vom 27. Juni 2014 (2014/C 
198/01).  

 die Beihilferegelung vor dem 1. Januar 2023 durch 
die KOM genehmigt worden ist und  

 die Einzelbeihilfe vor dem 1. Januar 2024 gewährt 
wird.  

 
4.2. Maßnahmen zur Verbesserung der Solvenz kleiner 
und mittelständischer Unternehmen 
 
Kleine und mittelständische Unternehmen und Start Ups 
haben durch die Krise mehr Schulden. Dies kann weitere 
Investitionen und ein langfristiges Wachstum behindern, 
weshalb diese Unternehmen auf Kapital besonders ange-
wiesen sind.12 Um deren Finanzsituation zu verbessern, 
können Mitgliedstaaten Bürgschaften gewähren und so-
mit Anreize für private Geldgeber schaffen, sich an klei-
nen und mittelständischen Unternehmen mit Wachs-
tumspotenzial zu beteiligen. Hierdurch soll diesen Unter-
nehmen ein leichterer Zugang zu Eigenkapital eröffnet 
werden (Ziffern 98 ff.). Solche Maßnahmen sind unter fol-
genden Voraussetzungen nach Art. 107 Abs. 3 lit. c AEUV 
zulässig:  
 
 Die Solvenzunterstützung kann für private Investitio-

nen in Eigenkapital, für die Gewährung nachrangiger 
Verbindlichkeiten oder Quasieigenkapital, für stille 
Beteiligungen oder paritätische Darlehen gewährt 
werden.  
 

 Die Beihilfen werden in Form von Bürgschaften oder 
vergleichbaren Maßnahmen gewährt.  

 
 Die Beihilfen werden auf Grundlage einer Beihilfere-

gelung gewährt. Einzelbeihilfen sind unzulässig.  
 

 Die Beihilfen werden speziellen Investmentfonds ge-
währt, als Anreiz für Investitionen in die Unterneh-
men als Endbegünstigte. Diese Investmentfonds als 
Finanzintermediäre müssen in einem offenen, trans-
parenten und nichtdiskriminierenden Verfahren aus-
gewählt werden. Die Investitionen werden über diese 

11 Ziffer 20 der Leitlinien für Umweltschutz- und Energiebeihilfen.  
12 Pressemitteilung der KOM vom 18. November 2021; Pressemitteilung 
der KOM vom 30. September 2021. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6092
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/%20detail/de/ip_21_4948


 

6 

COVID-19: Verlängerung des befristeten  
Beihilferahmens der Europäischen Kommission 

 30.11.2021 
 

Finanzintermediäre getätigt. Sofern Kreditinstitute 
als Finanzintermediäre auftreten, haben sie ein ange-
messenes Risiko zu tragen. Die KOM betrachtet das 
Risiko als angemessen, wenn die Kreditinstitute min-
destens 10 % des Volumens der verbrieften Finanz-
produkte selbst halten.  

 
 Alle institutionellen Anleger müssen zu gleichen Be-

dingungen in die zu errichtenden Investmentfonds 
investieren können – unabhängig von ihrer Art oder 
ihrem geografischen Standort. 

 
 Förderfähige Endbegünstigte sind nur kleine und 

mittlere Unternehmen sowie Unternehmen mit mitt-
lerer Marktkapitalisierung.13 Finanzinstitute dürfen 
keine Endbegünstigte sein. Zudem dürfen Unterneh-
men, die Rekapitalisierungsmaßnahmen gemäß Zif-
fer 3.11 des befristeten Beihilferahmens erhalten, 
nicht gefördert werden.  

 
 Aus Geschäfts- oder Investitionsplänen muss sich er-

geben, dass die endbegünstigten Unternehmen lang-
fristig lebensfähig sind.  

 
 Die privaten Investoren/Aneger müssen einen ange-

messenen Teil des Risikos tragen. Im Falle staatlich 
gedeckter Erstverluste darf die Bürgschaft daher ma-
ximal 30 % des zugrundeliegenden Portfolios besi-
chern.  

 
 Die Laufzeit der Bürgschaft darf maximal 8 Jahre be-

tragen. Sofern die Bürgschaften Schuldtitel besi-
chern, darf die Laufzit der Bürgschaft die Laufzeit des 
Schuldtitels nicht überschreiten. Die Bürgschaften 
dürfen keine Investitionen besichern, die nach dem 
31. Dezember 2023 getätigt wrden.  
 

 Die Bedingungen, unter denen die Bürgschaft in An-
spruch genommen werden kann, sind vertraglich zwi-
schen Bürgschaftsgeber und -nehmer zu regeln. Die 

                                                                 
13 Leitlinien der Kommission für staatliche Beihilfen zur Förderung von 
Risikofinanzierungen vom 22. Januar 2014 (2014/C 19/04), Ziffer 52 Abs. 
4. 

Regelung muss bei erstmaliger Gewährung der Bürg-
schaft vereinbart werden. Im Falle von Garantien für 
Kapitalbeteiligungen können zuschussfähige Verluste 
erst dann durch die Garantie gedeckt werden, wenn 
der Fonds aufgelöst wird und alle Portfolioinvestitio-
nen zu Marktbedingungen veräußert worden sind. 

 
 Es müssen Schutzmaßnahmen getroffen werden, die 

sicherstellen, dass der Vorteil, der den Finanzinter-
mediären gewährt wird, an die Endbegünstigten wei-
tergegeben wird.  
 

 Ein Unternehmen darf eine maximale Förderung von 
10 Mio. EUR erhalten.  

 
Die Beihilfen zur Verbesserung der Solvenz kleiner und 
mittlerer Unternehmen können bis zum 31. Dezember 
2023 gewährt werden. Diese Finanzierungsbeihilfen kön-
nen zusätzlich zu anderen Beihilfen gewährt werden. Da-
bei müssen die jeweiligen Voraussetzungen der anderen 
Beihilfe vorliegen.  
 
5. Bewertung 
 
Die Verlängerung des befristeten Beihilferahmens ist die 
logische Folge der immer noch anhaltenden und sich der-
zeit leider wieder verschärfenden Corona-Krise. Die Ver-
längerung des befristeten Beihilferahmens um 6 Monate 
bis in den Sommer hinein erscheint daher sachgerecht.  
 
Dass auch Deutschland im kommenden Jahr von den neu 
eingeführten Investitionsfördermaßnahmen Gebrauch 
machen wird, lässt sich bereits dem Koalitionsvertrag14 
der die neue Bundesregierung tragenden Parteien ent-
nehmen. So wird das Bekenntnis formuliert, dass in die 
„Modernisierung des Landes […] umfassend investiert 
werden [muss] – privat wie öffentlich“ und dass die Inves-
titionen vor allem Digitalisierung und Klimaschutz betref-
fen werden und Anreize für private Investitionen geschaf-
fen werden sollen.15 Die künftige Regierung setzt damit 
auf eine „Mobilisierung privater Investitionen.“16 Ferner 

14 Koalitionsvertrag 2021-2025 der Parteien SPD, Bündnis 90/die Grünen 
und FDP „Mehr Fortschritt wagen – Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit 
und Nachhaltigkeit“.  
15 Koalitionsvertrag, S. 5.  
16 Koalitionsvertrag, S. 52.  

https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf


7 

COVID-19: Verlängerung des befristeten  
Beihilferahmens der Europäischen Kommission 

 30.11.2021 

sollen Unternehmen bei „ihren Investitionen auf dem 
Weg zur Klimaneutralität“ mit zielgerichteten Instrumen-
ten unterstützt werden. Unter anderem soll ein Transfor-
mationsfonds bei der KfW aufgesetzt werden, Klima-
schutzdifferenzverträge genutzt, Leuchtturmprojekte ge-
fördert und Anreize für Leitmärkte und klimaneutrale Pro-
dukte geschaffen werden. Insbesondere sollen kleine und 
mittlere Unternehmen auf dem Weg zur Klimaneutraltitä 
gefördert werden.17 Die 2020er Jahre sollen „zu einem 
Jahrzehnt der Zukunftsinvestitionen, insbesondere in Kli-
maschutz [und] Digitalisierung“ und private und öffentli-
che Investitionen stark erhöht werden.18  

Im kommenden Jahr ist daher mit einer Zunahme an Bei-
hilfen für den Ausbau der Digitalisierung und für den Kli-
maschutz – abseits und in Ergänzung der bisherigen Leit-
linien für Umweltschutz- und Energiebeihilfen – zu rech-
nen. Dabei ist zu erwarten, dass die bestehenden Beihil-
feregelungen angepasst und erweitert und neue Beihil-
fenregelungen eingeführt werden. Die Änderungen der 
bestehenden und die Einführung neuer Beihilferegelun-
gen ist durch die KOM zu notifizieren. Damit wird die Zahl 
an entsprechenden Investitionen in Digitalisierungs- und 
Klimaschutzprojekte deutlich steigen.  

Dr. Manuel G. Feller, LL.M. (Eur.) 
Rechtsanwalt, Europajurist (Univ. Würzburg) 
Standort Hamburg 
manuel.feller@gsk.de 

17 Koalitionsvertrag, S. 64.  18 Koalitionsvertrag, S. 158. 

https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf
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